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Ausbildungs- und Zusammenarbeits-Vereinbarung Stufe SV
zwischen

dem Samariterverein 


(nachfolgend „Verein“), vertreten durch


und Herrn/Frau


(nachfolgend „Kaderperson“)

1. Abmachungen über die zu absolvierende Ausbildung

1.1. Gegenstand und Zeitplan

Der Verein ermöglicht der Kaderperson die Ausbildung zum


Diese Ausbildung umfasst folgende Elemente:

·  
 ( 
Tage)

·  
 ( 
Tage)

·  
 ( 
Tage)

·  
 ( 
Tage)

sowie ........................ persönliche Studienzeit der Kaderperson.

Diese Ausbildung soll stattfinden im Zeitraum vom 
 bis 


Die Anmeldung zur Ausbildung erfolgt durch


Für die Kaderperson ist namens des Vereins Herr/Frau
.
 vor und während der Ausbildung die verantwortliche und zuständige Ansprech- und Begleitperson.

1.2. Rechte und Pflichten während der Zeit der Ausbildung

Vor und während der Ausbildung hat der Verein folgende weiteren Rechte und Pflichten:

Vor und während der Ausbildung hat die Kaderperson folgende Rechte und Pflichten:

1.3. Finanzielles

Der Verein übernimmt folgende Kosten, die sich aus der Ausbildung der Kaderperson ergeben:

	Gegenstand:


	Betrag:

	Kursgeld
	

	Lehrmittel
	

	Reisespesen
	

	Verpflegung und Unterkunft
	

	(Eventuell Weiteres, z.B. Lohnersatz).
	

	Total vom Verein übernommene Kosten
	


Alle übrigen Kosten trägt die Kaderperson.

Sofern die Kaderperson die Ausbildung ohne wichtigen Grund abbricht, kann ihr der Verein die bis dahin angefallenen Kosten anlasten. 

Keine Rückerstattungspflicht besteht, wenn die Kaderperson

· belegen kann, dass sie durch gesundheitliche oder andere, ohne oder gegen ihren Willen eingetretene Ursachen genötigt worden ist, die Ausbildung abzubrechen

· die Ausbildung nicht weiterführen kann, weil sie Zwischenprüfungen etc. nicht zu bestehen vermag und damit die Bedingungen für die Weiterführung der Ausbildung nicht erfüllen kann.

2. Zielsetzungen und Erwartungen, die mit der Ausbildung verknüpft sind

Die Parteien sind sich bewusst, dass sie mit der Unterzeichnung der vorliegenden Vereinbarung eine mehrjährige Partnerschaft eingehen, die Fairness und Loyalität voraussetzt. Sie werden nichts tun, was den Interessen des Partners schadet. Die Kaderperson wird namentlich ihre als Funktionsträger/in des Vereins erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht ohne Wissen oder gegen den Willen des Vereins nutzen (z.B. Kurserteilungen auf eigene Rechnung oder für Dritte).

Der Verein verbindet mit der Ausbildung der Kaderperson folgende konkreten Ziele und Erwartungen:

Die Kaderperson verbindet mit ihrer Ausbildung folgende konkreten Ziele und Erwartungen:

Erkennt eine Partei, dass ihre eigenen Ziele und Erwartungen, oder die Ziele und Erwartungen der Gegenseite nicht oder nur z.T. erreicht werden können, so initiiert sie umgehend die Vereinbarung aktualisierter, realistischer neuer Ziele und Erwartungen.

3. Zusammenarbeit nach Abschluss der Ausbildung

3.1. Gegenstand und Umfang der zu übernehmenden Kaderfunktion

Die Kaderperson übernimmt – unter Vorbehalt ihrer Wahl – im Verein nach Abschluss der Ausbildung die Funktion 
................................................................. .

Diese Funktion wird sie nach Abschluss der Ausbildung gemäss Ziffer 1.1. während mindestens
 
 ausüben.

Diese Funktion umfasst: 

·  
 ( 
Tage [oder Abende, oder Stunden] pro Jahr)

· 
 ( 
Tage [oder Abende, oder Stunden] pro Jahr)

· Jährliche Weiterbildung (... Tage pro Jahr)

·  


3.2. Kontinuierliche Planung der Zusammenarbeit

Verein und Kaderperson werden die jährlich zu erfüllenden konkreten Aufgaben sowie genaue Daten und Orte für bestimmte Aufgaben wie folgt im Voraus vereinbaren:

· Jahresplanung für das Folgejahr bis 


· Daten und Orte für bestimmte Aufgaben: 


· 
.

3.3. Organisation der Zusammenarbeit

Der Verein bestimmt für die Kaderperson eine Ansprechperson mit Weisungsbefugnis. Diese Ansprechperson begleitet die Kaderperson in ihrer Tätigkeit und führt mit ihr jährlich mindestens ein Qualifikationsgespräch durch, an welchem Ziele der zukünftigen Zusammenarbeit vereinbart werden.

Die Kaderperson übt die mit ihrer Funktion im Samariterverein verbundenen Aktivitäten immer als Vertreterin und im Auftrag des Samaritervereins und im Einvernehmen mit diesem aus. Sie ist nicht berechtigt, daneben in eigenem Namen und auf eigene Rechnung aktiv zu sein.

3.4. Finanzielles

Die Kaderperson erhält im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Funktion folgende Vergütungen:

· Kostenersatz:

· Zurverfügungstellung von Material:

· Arbeitsentgelt:

Der Verein regelt die Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge.

3.5. Vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit

Falls die Kaderperson die übernommene Funktion nur während eines Teils der vereinbarten Dauer erfüllt, erstattet sie dem Verein für die nicht erfüllte Dauer der Funktionsausübung einen Teil der übernommenen Kosten der Ausbildung zurück. Der Anteil (Prozentsatz) zurückzuerstattender Ausbildungskosten entspricht dem Anteil (Prozentsatz) der nicht erfüllten Dauer der Funktionsausübung
.

Keine Rückerstattungspflicht besteht, sofern die Kaderperson belegen kann, dass sie 

· aus gesundheitlichen Gründen

· durch andere, gegen oder ohne ihren Willen eingetretene Ursachen 

genötigt worden ist, die Ausübung der übernommenen Funktion vorzeitig zu beenden.

4. Übrige Regelungen

Diese Vereinbarung wird durch die Unterzeichnung durch beide Parteien rechtsgültig. Sie endet automatisch nach der in Ziff. 3.1 festgelegten Frist der Zusammenarbeit und kann im gegenseitigen Einvernehmen abgeändert, verlängert oder durch eine neue Abmachung ersetzt werden.

Änderungen der Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

Für Punkte, die in der Vereinbarung nicht geregelt sind, gelten die Bestimmungen des Kaderreglements (ZO 350) sowie des Reglements über Aus- und Weiterbildung (ZO 369) des SSB sowie folgende Vorschriften des Kantonalverbands


	Für den Verein:


	Kaderperson:

	Ort und Datum:...................................................
	Ort und Datum:....................................................

	Stempel und Unterschrift/en:
	Unterschrift:


� Eintragen, ob der Verein oder die Kaderperson zuständig und verantwortlich ist.


� Namen und Vornamen sowie Funktionen im Verein eintragen.


� Vorgesehene Funktion eintragen.


� Dauer in Monaten und/oder Jahren eintragen.


� Umschreibung der Art (wie), des Ausmasses (wie viel pro Jahr) und eventuell des Ortes (wo) der Erfüllung der Funktion sowie der damit verbundenen Zusatzaufgaben (Koordinationssitzungen, Weiterbildungen, etc.).


� Es ist wichtig, im Voraus zu vereinbaren, wie die generellen Pflichten der Kaderperson sich im Verlaufe der Monate und Jahre einvernehmlich konkretisieren werden, da der Verein z.B. Kursdaten nicht einseitig vorschreiben kann.


� Beispiele: Wurden 3 Jahre Funktionsausübung vereinbart und nur 2 Jahre ausgeübt, müssen 33,3% der Ausbildungskosten zurückerstattet werden. Bei einem Jahr Funktionsausübung statt zwei Jahren wie vereinbart sind 50% zurück zu zahlen. 


� Sofern es solche Vorschriften des Kantonalverbands gibt.
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